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:Beiblatt zur Parlamentskorrespq~q9nz 16. Juni 1953 

Auf die Anfrage der Abg.W i d m a. y e r und Gcnos~en, betreffend 

Hilfeleistung für die durch schwere Frostschäden arg betroffenen Weinbauern, 

teilt Bundesminister für Land- und Forstwirtsohaft T h 0 m a. fOlgendes mita 

In :B~a.ntwortung der in der Sitzung des Nationalrates vom 20.Mai 1953 
überreiohten Anfragq der Abg.Widmayer und Genossen, betreffend Hilfeleistungen 

für die duroh soh~ere Frostsohäden arg betroffenen Weinbauern, erlaube ioh 

mir, eine Abschrift eines an den Vorsitzenden des Zentralausschusses der 
Weinbauverbände österreiohs, Vizepräsident Bundesrat Theo Eggendorfer, ge

richteten Antwortschreibens zur Kenntnis zu bringen: 

''Namens der Organisation der Österreichi.schen Weinbautreibenden ' 
, , 

haben Sie als deren Vorsitzender an mioh das Ersuohen geriohtet,' Hilfsmass-

nahmen für die durch die Maifröste schwer geschädigten Weinbautreibenden 
einzulei ten. 

Ioh gesta,tte mir daraufhin mitzuteilen, dass mein Ministeri'um 

bereits die Landwirtsohaftskammern der weinbautreibenden Bundesländer 

zur BerichterstattUX18 über das AU1!Jmass·der Frostschäden aufgefordert hat • 

. Nach den mir vorläufig zugekommenen Mitteilungen sind die Frostschäden 

glücklicherweise dooh wesentlich geringer, als sie 'vorerst besohrieben wurden, 

und sind im besonderen nur partielle Schäden, wenn auoh schwererer Natur, 

zu verzeiohnen. 'Als Hilfeleistung kommt hiefür wohl in erster Reihe gellen All

suchen eine Befreiung beziehungsweise Ermässigung'der Lnndesgrundsteuer 

samt ihren Zusohlägen in Frage. 

Im übrigen ist es 'Aufgabe der Länder, aus den für Elementarkata.

strophen. vorgesehenen Bud~etposten Unterstützt4"'lgen über .A%l$uohen zu gewähren. 

Dem Landwirtsohaftsministerium stehen hiofür keine Geldmittel zur 

Verfügung, doch wurden die Kammern aufgefordert, im Rahmen der normalen 

Bundesbeiträge für die Wainbauförderung die Notstandsgebiete besonders zu 

berücksiohtigen. 

Eine Unterstützung aus ERP~ittelnko~t keineswegs in Frage, da 

diese Mittel nur für bestimmte produktive Zweoke bestimmt sindo " 

... -....... -

22/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




